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Ste l lungnahme 
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Flugplatz Reutte-Höfen (LOIR) 
 

eingeschränkter Flugbetrieb aufgrund der aktuellen Hindernissituation 

Beantwortung der seitens Behörde definierten Fragestellung 
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Allgemeines 

 

Gegenständliches Schriftstück ist in deutscher Sprache verfasst und umfasst sowohl in physischer, als 
auch in elektronischer Ausführung insgesamt 9 Seiten exklusive angeführten Anhängen und Beilagen. 

Relevante Gesetzesstellen und sonstige Bezugsstellen, insbesondere luftfahrtrechtlicher Art, werden nur 
insoweit angeführt, inhaltlich ausgeführt oder in konkret begründender Weise herangezogen, als dies 
sachlich, inhaltlich und für das Gesamtverständnis erforderlich ist. 

Gutachten und Befund werden auf Basis der aktuell gültigen luftfahrtrechtlichen Bestimmungen auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene erstellt und entsprechen dem Stand der aus 
vorliegender Datierung ersichtlichen Fertigung. 

Aufgrund von Art und Umfang gegenständlichen Dokuments wird auf ein Abkürzungsverzeichnis 
verzichtet. Anhänge und Beilagen sind entsprechend angeführt und angeschlossen.  

Angeführte Zeiten stellen - sofern nicht anderweitig bezeichnet - Lokalzeiten (MESZ/MEWZ) dar. 
Richtungsangeben sind - sofern nicht anderweitig bezeichnet – auf den geographischen Nordpol 
(wahrer Nordpol – True North) bezogen. 
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1. Auftrag 

Mittels Bescheides vom 18.09.2023, GZ: RE-LFG-25/44-2023 (Beilage 1), erteilte die Bezirkshaupt-
mannschaft Reutte unterfertigenden Sachverständigen nachstehend lautenden Auftrag mit dem 
Ersuchen um sachverständige Stellungnahme (Zitat): 

 
„Unter Vorlage des von der Haltergemeinschaft Flugplatz Reutte-Höfen vorgelegten Konzeptes eines 
eingeschränkten Betriebes am Flugplatz Reutte-Höfen ergeht ergänzend zur Feststellung der aktuellen 
Hindernissituation das Ersuchen um sachverständige Stellungnahme zur Frage, ob und unter welchen 
Voraussetzungen aus luftfahrttechnischer Sicht bei der gegebenen Hindernissituation die befristete 
Bewilligung zur Aufnahme eines eingeschränkten Betriebes entsprechend dem vorgelegten Konzept 
der Haltergemeinschaft Flugplatz Reutte-Höfen erteilt werden kann.“ 

 

 

2. Hinweis 

An dieser Stelle darf zunächst auf das seitens unterfertigenden Sachverständigen am 13.09.2023 der 
Bezirkshauptmannschaft Reutte im Zusammenhang mit der Beurteilung der Hindernissituation den 
Flugplatz Reutte-Höfen betreffend vorgelegte Gutachten verwiesen werden. In Kenntnis des Inhaltes 
bezeichneten Gutachtens einschließlich sämtlicher in diesen angeführten Dokumenten, welche der 
Erstellung von Befund und Gutachten zugrunde lagen, wurde ergänzend im Rahmen der nunmehrigen 
Bestellung vom 18.09.2023 das unter Beilage 2 angeschlossene Konzept der Haltergemeinschaft des 
Flugplatzes Reutte-Höfen anher vorgelegt. 
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3. Stellungnahme 

Bezugnehmend auf die unter Punkt 1. anher gerichtete Fragestellung ergeht seitens unterfertigenden 
Sachverständigen nachfolgende  

 

S T E L L U N G N A H M E 
 

Luftfahrttechnische bzw. flugbetriebliche Bewertungen in Bezug auf Sicherheit im Zusammenhang mit 
einem Risiko werden in bewährter Weise unter Verfolgung des im Safety Manual der ICAO (Doc 9859) 
dargelegten Konzepts durchgeführt. Vereinfacht und abgekürzt dargestellt, setzt sich ein Risiko immer 
aus den beiden Komponenten Gefahr und Eintrittswahrscheinlichkeit zusammen. Nachstehende Grafik 
zeigt, dass die Kombination der beiden Faktoren – nämlich Gefahr (Buchstaben A bis E) und 
Eintrittswahrscheinlichkeit (Zahlenwerte 1 bis 5) – einen resultierenden Risiko-Wert ergibt. 

 

Zunächst muss auf die Frage der Gefahr bei bestehenden Hindernissen eingegangen werden. Zwei 
wesentliche Gefahren, welche auch bei der Erstellung der in weiterer Folge empfohlenen Maßnahmen 
insbesondere Einfluss gefunden haben sind: 

a.) Kollision mit einem Hindernis 
b.) Flugmanöver zwecks Ausweichens einem Hindernis, welche in einer kritischen Flugrichtung 

und/oder Fluglage enden (zB Einflug in einer andere kritische Hinderniskulisse, Strömungsabriss, 
Verlust der Kontrolle durch kritische Fluglagen, …) 

In beiden Fällen muss damit ausgegangen werden, dass es zu einem Absturz des betreffenden 
Luftfahrzeuges – welcher Art auch immer - kommt, dessen Ausgang im Zweifelsfall unweigerlich mit 
dem Faktor A oder B hinsichtlich Gefahr gemäß obiger Grafik bewertet werden muss. Da der Ausgang 



 

 
                           

Seite 5 
 

Cpt. Patrick FRITZ 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Fachgebiet Luftfahrt, Unfallanalyse (17.30) für Flugzeuge und Hubschrauber 

Stellungnahme, Flugplatz Reutte-Höfen (LOIR), BH Reutte – GZ: RE-LFG-25/44-2023 
Kontakt: E-Mail: ae-consulting@gmx.at | Tel.: +43 (0)676/9019373 

eines Absturzes nicht durch flugbetriebliche Maßnahmen beeinflusst werden kann, müssen zwecks 
Reduzierung des Risikos Maßnahmen definiert werden, welche Einfluss auf die 
Eintrittswahrscheinlichkeit haben, damit das Risiko insgesamt von einem potentiell hohen bis mäßig 
hohem Risiko (Werte 4A bis 3B) auf zumindest ein mäßiges bis mäßig/geringes Risiko gesenkt werden 
kann.  

Der Faktor der Eintrittswahrscheinlichkeit, muss von einem Wert von 3 oder höher auf zumindest 2 oder 
geringer gesenkt werden, damit das Gesamtresultat der Risiko-Bewertung auf ein mäßiges bis 
mäßig/geringes Maß sinkt. 

Nachstehende Tabelle erläutert den Faktor der Eintrittswahrscheinlichkeit im Detail: 

 

 

Die potentiellen Gesamtergebnisse einer Risiko-Bewertung werden wie nachstehend dargestellt 
definiert und erläutert: 
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Wie aus nachstehender Übersicht hervorgeht, sind gemäß ICAO Safety-Management-Manual mäßige 
Risiken (gelber Bereich) dann tolerierbar, wenn solche entsprechenden Mitigationsmaßnahmen 
zugrunde liegen.  

 

 

 

Aus Sicht unterfertigendem Sachverständigen kann ein Betrieb am Flugplatz Reutte mit Einschränkung 
wie unter I.) dargestellt, für einen Zeitraum wie unter II.) beschrieben, unter Anwendung der unter III.) 
angeführten Maßnahmen akzeptiert werden. 

 

I. Einschränkung des Betriebs 
 
a.) Die Landefläche für Segelflugzeuge wird nicht für Landungen verwendet. Allfällige 

Landungen von Segelflugzeugen erfolgen auf der Asphaltpiste unter Berücksichtigung 
der in weiterer Folge dargestellten Einschränkungen. (Anmerkung: wie im Schreiben des 
Flugplatzes korrekt angeführt, sind Starts im Windenstart davon nicht betroffen). 

b.) Starts dürfen ausschließlich auf der Piste 22 erfolgen. 
c.) Landungen dürfen ausschließlich auf der Piste 04 erfolgen. 

Für die Einhaltung der jeweiligen Betriebsgrenzen des Luftfahrzeuges und der anwendbaren 
flugbetrieblichen Vorschriften (EASA Air Operations etc.) ist der jeweilige Pilot verantwortlich. 
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II. Zeitraum 
 

Da sich auch die Anzahl der Flugbewegungen, sohin in weiterer Folge auch der Faktor Zeit auf den 
Faktor Eintrittswahrscheinlichkeit wie vorstehend ausgeführt auswirkt, ist der Zeitraum des Betriebs vor 
Herstellung einer konformen Hinderniskulisse auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu 
reduzieren. Es wird dringend empfohlen die zwischen Luftfahrtbehörde und Flugplatzhalter definierten 
Hindernisse so zeitnah als möglich zu entfernen oder durch entsprechende Maßnahmen zu markieren. 

Weiter kann dem Faktor der im Winterhalbjahr grundsätzlich geringeren Temperaturen ein positiver 
Einfluss auf die Flugleistung zugesprochen werden. 

Der Behörde wird dringend empfohlen einen maximalen Zeitraum der nun vorübergehenden, 
eingeschränkten Nutzung zu definieren.  

 

III. Maßnahmen 
 

 Seitens Flugplatzhalter wird unbeschadet der Verlautbarung der Hindernisse in luftfahrtüblicher 
Weise ein Informationsdokument erstellt, worin die aktuell bestehenden Hindernisse getrennt 
nach Schutzbereichen in auch für Endverbraucher deutlich verständlicher und erkennbarer Art 
und Weise dargestellt werden. Dabei sollten neben Auszüge aus dem Schutzbereichsplan die 
Piste 04/22 betreffend auch Bilder, Orthofotos, Grafiken etc. zum Einsatz gelangen. Insgesamt 
sollten Piloten einen schlüssigen Eindruck der Hindernissituation, sowohl einzelne Bereiche, als 
auch die Gesamthindernissituation betreffend, erhalten. Zudem sollte darin auf die für einzelne 
Phasen - getrennt nach Start, Landung bzw. Anflug, sowie auf allfällige Durchstartverfahren -
kritische Hindernisse bzw. Hindernisbereiche konkret hingewiesen werden. Piloten, welche mit 
dem Flugplatz Reutte als Heimatflugplatz umfassend vertraut sind können mittels 
Schutzbereichsplan und vorliegenden Orthofotos auch vor Ort unmittelbar eingewiesen werden. 
In einem solchen Fall ist eine entsprechende Nachweisführung sicherzustellen.  

 Seitens Flugplatzhalter wird ein NOTAM ausgegeben, in welchem auf bestehende Hindernisse 
in Schutzbereichen hingewiesen wird. Weiter muss im NOTAM darauf hingewiesen werden, dass 
vor Nutzung des Flugplatzes die beim Flugplatzhalter zur Hindernissituation aufliegenden 
Unterlagen und Informationen eingeholt werden müssen. Überschreitet die Dauer des 
vorübergehenden Betriebs die längst mögliche Dauer eines NOTAMs, so ist in anderer 
luftfahrtüblicher Weise (zB AIP Supplement) auf die besonderen Umstände hinzuweisen, 
jedenfalls muss jedoch dauerhaft ein Trigger NOTAM oder Ähnliches ausgegeben werden. 

 In Abstimmung mit der Austro Control GmbH ist die Veröffentlichung eines AIP Supplements zu 
veranlassen.  

 Gemäß Vorschlag des Flugplatzhalters ist der Betrieb auf örtlich eingewiesene 
Piloten/Luftfahrzeugführer eingeschränkt. Der Flugplatzhalter hat durch die nunmehr 
bezeichneten, sowie allenfalls von ihm weiter definierten, jedenfalls geeigneten Maßnahmen 
sicherzustellen, dass der Flugplatz nur von Piloten genutzt wird, welche mit der besonderen 
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Hindernissituation, den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Flugbetrieb, sowie auf die 
aktuellen Einschränkungen vertraut sind. Bestehen aus Sicht des Flugplatzhalters Gründe, welche 
die Annahme rechtfertigen, dass ein Pilot, welcher den Flugplatz nützen beabsichtigt, nicht in 
der Lage ist einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, so ist einem solchen Piloten die 
Nutzung des Flugplatzes zu untersagen. 

 Seitens Flugplatzhalters ist auf der Homepage des Flugplatzes in erkennbarer Weise auf die 
bestehenden Einschränkungen, auf das ausgegebene NOTAM, sowie auf die beim 
Flugplatzhalter erhaltbaren Informationen bzw. Unterlagen hinzuweisen. 

 Ein Flugplatzbetrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters ist nicht zulässig. 
 Bei Vorherrschen von Witterungsbedingungen, welche in Bezug auf die Hindernissituation eine 

Gefahr für die Sicherheit der Luftfahrt erwarten lassen, ist der Flugbetrieb am Flugplatz 
umgehend einzustellen. Seitens Flugplatzhalters sind vor der Betriebsaufnahme Kriterien zu 
definieren, anhand welcher eine diesbezügliche Beurteilung stattfindet. Diese 
Bewertungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe sind in einem entsprechenden Dokument 
zusammenzufassen und bei Bedarf der Behörde vorzuweisen. 

 Der Flugplatzhalter hat im Zeitraum zwischen 2 und 3 Wochen nach der nunmehrigen 
eingeschränkten Betriebsaufnahme eine Sicherheitsevaluierung im Mehraugenprinzip durch 
geeignetes Personal in Anlehnung an ein so genanntes Safety-Review-Board durchzuführen, 
wobei Erkenntnisse in Bezug auf Wirksamkeit der nunmehrigen vorübergehenden 
Mitigationsmaßnahmen zu bewerten sind. Das Ergebnis dieser Evaluierung ist entsprechend zu 
dokumentieren und auf Verlangen der Behörde nachzuweisen. Ergeben sich bei dieser 
Evaluierung Hinweise, dass ein nicht wie erwartet infolge der Anwendung der 
Mitigationsmaßnahmen entsprechend sicherer Flugbetrieb gewährleistet werden kann, so ist der 
Flugbetrieb umgehend einzustellen und die Behörde in Kenntnis zu setzen. In Abhängigkeit der 
Dauer der nun vorübergehenden eingeschränkten Nutzung des Flugplatzes hat ein solche 
Evaluierung im Abstand von maximal 2 Monaten zu erfolgen. Weiter hat bei Auftreten 
besonderer Umstände im Einzelfall eine Evaluierung stattzufinden.  

 Es ist sicherzustellen, dass der Flugplatz für Landungen nur von Flugzeugen genutzt wird, welche 
im Falle eines erforderlichen Durchstartens beim Anflug auf die Piste 04 die bestehenden 
Hindernisse in einer sicheren Höhe überfliegen können. Die diesbezügliche Nachweisführung 
dem Flugplatz gegenüber dem Flugplatz hat durch geeignete Maßnahmen sichergestellt zu 
werden. Die im Punkt 3 des Schreibens des Flugplatzhalters vom 16.09.2023 beschriebene 
Maßnahme stellt eine mögliche Umsetzung dar. 

 Der Flugplatz darf nur von solchen mehrmotorigen Flugzeugen genutzt werden, mit welchen 
gewährleistet werden kann, dass im Falle eines Triebwerksausfalles bei Start oder während des 
Anfluges kein derartiges Abkommen von der An- bzw. Abflugachse erfolgt, so dass die Gefahr 
der Kollision mit insbesondere seitlich der Piste bestehenden Hindernissen besteht. Nutzer sind 
hinsichtlich dieser Notwendigkeit nachweislich hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass 
Verfahren bei Auftreten von Notfällen (zB Triebwerksausfall) gemäß Herstellerangaben und 
flugbetrieblicher Bestimmungen vorgegangen. 

 Die Mindestsicht bei Nutzung des Flugplatzes (Bodensicht und auch Flugsicht) muss 3 Kilometer 
betragen. Andere allenfalls sonst im Luftraum Golf anwendbare geringe Sichten sind nicht 
zulässig. 
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 Flugbetrieb ist nur zulässig, wenn seitens Flugplatz-Betriebsleiter oder einem Stellvertreter 
Informationsdienst auf der verlautbarten Sprechfunkfrequenz durchgeführt wird. Dabei ist bei 
Anflügen auf die Piste 04 verpflichtend auf Hindernisse im Falle eines Durchstartens hinzuweisen. 

 Im Falle von Starts mit Segelflugzeugen muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt 
werden, dass ein Abbruch des Starts bzw. ein unmittelbares Zurücklanden (zB infolge Seilrisses) 
gefahrenlos möglich ist.  

 

Aus Sicht unterfertigendem Sachverständigen stellt die Gesamtheit der vorgeschlagenen Maßnahmen 
ein ausreichendes Packet dar, um den Faktor Eintrittswahrscheinlichkeit entsprechend zu senken. 

Der Flugplatzhalter sollte aufgefordert werden, vor Aufnahme des Betriebs die Umsetzung der 
aufgeforderten Maßnahmen im möglichen Ausmaß der Behörde vorzuweisen. Die Betrifft insbesondere 
die Verlautbarungen in luftfahrtüblicher Weise, sowie die erstellten Informationsbroschüren etc.  

 

4.) Abschlussbemerkung 

Gemäß Ausführung im Bescheid vom 18.09.2023 wurde am 19.09.2023 zwischen unterfertigendem 
Sachverständigen und Dr. Christian Pichler des Flugplatzes Reutte-Höfen eine fernmündliche 
Besprechung hinsichtlich Realisierbarkeit der Umsetzung der vorstehend geplanten Maßnahmen 
abgehalten. 

 

 

Sellrain, am 19. September 2023 

 

                                

 

 

 

( FRITZ Patrick ) 

 

 

 

 

 

2 Beilagen 
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Beilagen 
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